
Beschluss des Kantonsrates
über die Genehmigung der Änderung
der Immobilienverordnung
(vom 15. Mai 2023)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 2. Novem-
ber 2022,

beschliesst:

I. Die Änderung vom 2. November 2022 der Immobilienverord-
nung vom 20. Juni 2018 wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Regierungsrat.
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Anhang

Immobilienverordnung (ImV)
(Änderung vom 2. November 2022)

Der Regierungsrat beschliesst:
Die Immobilienverordnung vom 20. Juni 2018 wird wie folgt geän-

dert:

b. Betreiber-
organisationen

§ 15. 1 Die Betreiberorganisation kann, in Abweichung von §§ 12
und 13, räumliche Massnahmen mit aktivierbaren Kosten von je höchs-
tens Fr. 300 000 auslösen. Ausgenommen sind Vorhaben, die ein bau-
rechtliches Bewilligungsverfahren erfordern, und Vorhaben an Schutz-
objekten.

Abs. 2 und 3 unverändert.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Die Staatsschreiberin:
Ernst Stocker Kathrin Arioli


